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I. ALLGEMEINES 
 
 

1) Hauptauftrag 
Schriftlich erteilter Auftrag von Frau Mag. Beate Holper, Heinrichsgasse 4, 
1010 Wien, in ihrer Eigenschaft als Masseverwalterin, zur Ermittlung des 
Verkehrswertes der unbebauten Grundstücke in 1100 Wien, Hasengasse 5-7 
mit den GST-NR 2009, EZ 504 und GST-NR 2011/1, EZ 506, Grundbuch 
01101 Favoriten, Bezirksgericht Favoriten. 
 
 

2) Zusatzauftrag 
Um eine Verlängerung der Bauvollendung wurde angesucht und diese wurde 
bis 3. Februar 2029 bewilligt. 
 
Unter dieser Prämisse soll das neue Gutachten Variante 1 stehen. 
 
 

3) Korrektur 
Bei der Anzahl der Parkplätze habe ich mich geirrt. Es sind nicht 20 PKW-
Garagenplätze sondern 10 PKW-Garagenplätze. 
 
 

4) Zweck 
Das Gutachten wurde von Frau Mag. Beate Holper in Auftrag gegeben zur 
Verkehrswertermittlung der unbebauten Liegenschaft, betreffend die Insolvenz 
Hasengasse 5-7 Projektentwicklungs GmbH, Marc-Aurel-Straße 7/6D, 1010 
Wien, FN 536838 v, GZ 5 S 70/25 s, Handelsgericht Wien. 
 
 

5) Bewertungsstichtag 
Als Bewertungsstichtag wird der Mai 2025 festgesetzt. 
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6) Lokalaugenschein 
Der Lokalaugenschein fand am 15.05.2025, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 
18.00 Uhr, statt. 
 

Bei dieser Besichtigung waren anwesend: 
 

Sachverständiger:   Arch. Dipl.-Ing. Horst Jäger 
 

Die unbebaute Liegenschaft konnte mit Ausnahme des hofseitigen 
Abbruchgebäudes uneingeschränkt in Augenschein genommen werden. 
 

7) Grundlagen und Unterlagen der Bewertung 
- Lokalaugenschein am 15. Mai 2025 
- Grundbuchsauszüge vom 10.04.2025 
- EHL-Gutachten vom Juli 2020 
- Bauakt-MA37, Einreichpläne, Baubescheid 14.12.2020, Baubeginnsanzeige 

03.02.2022 
- Fristverlängerung Bauvollendung bis 3. Februar 2029 
- Vorabzug Polierpläne 
- Auszug aus dem digitalen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
- Google Earth 
- Wikipedia 
- Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich 2025 
- ImmoNetZT 
- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 
- „Der Wert von Immobilien“ – Seiser/Kainz  
- Eigene Archivunterlagen des Sachverständigen 

 
8) Vollständigkeitserklärung 

Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung bezüglich der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und Informationen und ist nicht 
verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Unterlagen 
und Informationen zu überprüfen und / oder zu bestätigen oder Original-
Unterlagen zu prüfen. 
 

Der Auftraggeber erklärt, dass er sämtliche ihm bekannte Informationen und 
Unterlagen, welche für die Bewertung der Liegenschaft von Relevanz sind, 
bzw. sein könnten, an den gefertigten Sachverständigen übermittelt hat und 
ihm keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 
sind. 
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9) Bewertungsvoraussetzungen 
Die Währungsbeträge sind in EURO angegeben. 
 

Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise zum Stichtag 
Gültigkeit. Das Gutachten stellt ausschließlich auf die Marktverhältnisse zum 
Stichtag dieses Gutachtens ab. Mögliche Änderungen der Marktverhältnisse 
werden und können daher auch nicht berücksichtigt werden. Nach dem 
Stichtag eintretende Änderungen der Marktverhältnisse und daraus folgend 
einzelne Bewertungsparameter müssten erforderlichenfalls zu einer 
Nachbewertung führen. 
 

Festgestellt wurde ausschließlich der Wert der gegenständlichen 
Liegenschaft. Eine Zusicherung, dass diese frei von Schäden oder sonstigen 
Mängel ist, kann nicht gegeben werden. 
 
Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur 
insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 
Der Wertermittlung, sowie der rechtlichen Bewertung wurden ausschließlich 
Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen 
und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und 
überwiegend bei einer örtlichen Besichtigung, anlässlich der Befundaufnahme, 
sowie aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 
erkennbar, oder sonst bekannt geworden sind. 
 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt Brutto.  
 

Die Wertermittlung erfolgt geldlastenfrei, also ohne Berücksichtigung von 
Pfandrechten und unabhängig von deren Grundbuchseintrag. Die 
Wertermittlung erfolgt in der Annahme, dass Wertminderungen durch 
Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen oder auch andere, die Liegenschaft 
entwertenden Altbodenverhältnisse, nicht vorhanden sind. Darüber 
hinausgehenden Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen 
oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse 
wurden durch den Sachverständigen nicht vorgenommen. 
 

Flächen- Raum- oder sonstige Maßnahmen wurden aus den übergebenen 
Unterlagen übernommen und nicht mit der Natur verglichen. Eigene 
Vermessungen oder Messungen durch den Sachverständigen waren nicht 
Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der 
übernommenen Maßnahmen wird daher von Sachverständigen nicht 
vorgenommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Eine Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit 
und einer rechtmäßigen Nutzung der Liegenschaft wurde vom 
Sachverständigen nicht durchgeführt. Eine Überprüfung der öffentlich 
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rechtlichen Bestimmungen, einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 
Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der 
Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Es wurde davon ausgegangen, dass 
die Räumlichkeiten allen relevanten und gesetzlichen Regelungen 
entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 
Die Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen 
Baubehörde war auftragsgemäß nicht Gegenstand der Bestandsaufnahme. 
 

Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen und 
sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von 
Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen Rechten und Lasten der 
Liegenschaft und dergleichen waren nicht Gegenstand des Auftrages. 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 
Exaktheit feststehende Größe sein. 
Das Gutachten wurde auf die angeführten Unterlagen und Informationen 
aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 
Informationen zur Änderung des Gutachtens führen können. Ergeben sich 
neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige daher 
ausdrücklich eine Änderung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine 
Nachbewertung vor. 
 

10) Haftung des Sachverständigen 
Der Sachverständige weist darauf hin, dass er dem Auftraggeber für 
Vermögensschäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit ausschließlich bis zu 
dem in der abgeschlossenen Vermögens- und Schadenshaftpflicht-
versicherung angeführten Betrag in der Höhe von € 1,3 Mio. haftet. 
 

Das vorliegende Gutachten wurde mit größter Sorgfalt und gewissenhaft nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausführung und unter Beachtung 
der getroffenen Vereinbarungen erstellt. 
 

Der Sachverständige haftet nicht für Änderungen der Markverhältnisse und 
sich daraus ändernden Parametern der Bewertung. 
 

Sollte eine Vorlage des Gutachtens bei Behörden und Ämtern beabsichtigt 
sein, weist der Sachverständige darauf hin, dass jegliche Haftung in Bezug 
auf dessen Anerkennung ausgeschlossen wird und der Gutachtensauftrag 
und dessen Erfüllung dadurch nicht berührt werden. 
 

Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind jedenfalls 
ausgeschlossen.  
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Dritte können gegenüber dem Sachverständigen aus diesem Vertrag und aus 
den unter Zugrundlegung dieses Vertrages gefertigten Gutachten keine 
Rechte geltend machen. 
 

11) Sonstiges 
Das Gutachten genießt Urheberschutz. Es ist nur für den Auftraggeber und 
nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht 
berechtigt, seine Rechte aus dem Sachverständigen-Vertrag an Dritte 
abzutreten. 
 

12) Unabhängigkeit des Sachverständigen 
Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er die Wertermittlung als 
unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt. 
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II. BESCHREIBUNG 
1) Grundbuchsauszüge vom 10.04.2025 
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2) Lage, Größe und Form des Grundstückes 

Die gegenständlichen Grundstücke liegen im 10. Wiener Gemeindebezirk, in 
der Hasengasse. 
 
In der näheren Umgebung befinden sich großvolumige 
Mehrparteienwohnhäuser, zum Teil aus der Gründerzeit, hauptsächlich sind 
es aber Neubauten. 
 
Es gibt auch einige unbebaute Liegenschaften sowie kleinere 
Gewerbebetriebe und das Polizeikommissariat Favoriten. 
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 Wikipedia 
 
Favoriten ist der 10. Wiener Gemeindebezirk. Er liegt südlich der inneren 
Bezirke, reicht bis an die südliche Stadtgrenze und ist mit rund 220.000 
Einwohnern nach der Donaustadt der zweitbevölkerungsreichste der Stadt. 
Hier wohnen etwa zehn Prozent aller Einwohner Wiens. 
 
Geographie und Lage 
 
Der Bezirk Favoriten erstreckt sich von den Anlagen der Südbahn im Norden 
über den Wienerberg, Boschberg und Laaer Berg bis zum Liesingtal im 
Süden, wo der im Wienerwald entspringende Liesingbach den Bezirk quert; 
dieser mündet knapp außerhalb Wiens in die Schwechat, die kurz darauf in 
die Donau mündet. 
 
Der 10. Bezirk wird wie folgt begrenzt: 
 
Norden: Meidling (12. Bezirk), Margareten (5. Bezirk) und Wieden (4. Bezirk), 
Grenze: Südbahn, nördlicher Rand der Bahnanlagen von Längenfeldgasse im 
Westen bis ehem. Südbahnhof im Osten; seit 2009 zu Wieden an den 
südlichen Fahrbahnrand der Gürtel-Hauptfahrbahn verlegt 
 
Osten: Landstraße (3. Bezirk), Simmering (11. Bezirk) und Kledering, Grenze: 
3./10., Arsenalstraße (seit 2009: Mitte der Hauptfahrbahn), weiter südlich 
Ostbahn Richtung Budapest, östlicher Rand der Bahnanlagen (der 
Zentralverschiebebahnhof Wien liegt, soweit er sich in Wien befindet, im 10. 
Bezirk), bis zur Donauländebahn, dann westlich Klederings südwärts bis 
südlich der Schnellstraße S 1 
 
Süden: Liesing (23. Bezirk), Hennersdorf, Leopoldsdorf und Lanzendorf, alle in 
Niederösterreich, Grenze: an der Schnellstraße S 1 bei Pottendorfer Linie 
ostwärts, im Abschnitt Leopoldsdorf geringfügig südlich der S 1 ausgreifend 
(großteils Felder ohne Straßennamen) 
 
Westen, Südwesten: Meidling, Liesing, Grenze: Längenfeldgasse, 
Karplusgasse, Untermeidlinger Straße, Köglergasse, Wienerbergstraße, 
Eibesbrunnergasse, Donauländebahn Richtung Südosten und Osten, östlich 
der Pottendorfer Linie zwischen Sulzen- und Murbanngasse nach Süden 
schwenkend und meist parallel zur Bahn bis zur Schnellstraße S 1 
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Bezirksteile Favoriten 
 
Favoriten besteht aus den Wiener Katastralgemeinden Favoriten, Inzersdorf 
Stadt, Rothneusiedl, Unterlaa, Oberlaa-Stadt und Oberlaa-Land sowie aus 
kleinen Teilen der Katastralgemeinden Kaiserebersdorf und Simmering. 
 
Den nördlichen Teil des Bezirks bildet das historische Favoriten, ab den 
1860er Jahren als Fabriks- und Arbeiterviertel entstanden, ein zumeist 
rasterförmig bebautes Wohngebiet mit vielfach über 100 Jahre alten Häusern 
und dazwischen liegenden Industriebetrieben (etwa dem Komplex der 
ehemaligen Ankerbrot AG). Am westlichen Bezirksrand stehen einander zwei 
sehr kontrastreiche Bebauungen gegenüber, einerseits der in der 
Zwischenkriegszeit entstandene George-Washington-Hof als stilvoller 
Gemeindebau und andererseits der 1990–2000 erbaute Business Park Vienna 
samt Vienna Twin Tower (Hochhäuser), südlich begrenzt vom vierzig Jahre 
älteren Philipshaus an der Triester Straße in der Architektur klassischer 
Moderne. 
 
Im nördlichsten Teil des historischen Favoriten entstand bis 2015 der neue 
Hauptbahnhof Wiens, der teilweise schon 2012 in Betrieb genommen wurde. 
Nach der 2009 erfolgten Absiedlung des daran anschließenden alten 
Frachtenbahnhofs entstehen derzeit zwei neue Bezirksteile auf dem 
ehemaligen Bahngelände: um den neuen Bahnhof das Quartier Belvedere 
und südlich daran anschließend bis zur Gudrunstraße das Sonnwendviertel. 
 
Südlich davon, östlich der Absberggasse, befindet sich das Kretaviertel, ein 
traditioneller sozialer Brennpunkt, auch wenn die nunmehr von Kulturinitiativen 
genutzte angrenzende Ankerbrotfabrik eine gewisse Gentrifizierung mit sich 
bringt. 
 
Das dicht bebaute Gebiet nördlich von Wienerbergstraße, Raxstraße und 
Grenzackergasse wird auch als Innerfavoriten bezeichnet. Allerdings wird 
diese Bezeichnung manchmal auch enger gefasst und auf den nordwestlichen 
Teil dieses Gebiets bezogen, das Projektgebiet Innerfavoriten der Stadt Wien 
etwa wird von Laxenburger Straße und Inzersdorfer Straße begrenzt.[4] Die 
Grenze zwischen Favoriten und Inzersdorf-Stadt wiederum verläuft quer zu 
beiden Definitionen. 
 
An das dicht bebaute Gebiet schließt südlich ein (unterbrochener) Grüngürtel 
mit Golfplatz, Matsumae-Budo-Center, Erholungsgebiet Wienerberg, 
Volkspark und Sommerbad Laaer Berg und Erholungsgebiet Laaer Wald 
(Naturschutz) an. Hier entstand am Nordhang des Laaer Bergs 1882 der 
Böhmische Prater als kleines Vergnügungszentrum. Dieser Grüngürtel wird 
südlich von großen kommunalen Wohnhausanlagen (Siedlungen Wienerberg 
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und Wienerfeld, Per-Albin-Hansson-Siedlungen West, Nord und Ost) und vom 
Siedlungsgebiet an der Bitterlichstraße begrenzt. Im Osten schließen der 
Kurpark Oberlaa mit dem Kurzentrum Therme Wien, Felder und Weingärten 
und der Zentralverschiebebahnhof Wien-Kledering (der sich im zur Stadt 
Schwechat gehörigen Dorf Kledering fortsetzt) an. Diese Bezirksteile werden 
südlich von der Donauländebahn, bis 1938 Stadtgrenze Wiens, begrenzt. 
 
Die südlich der Bahn teils an der Liesing gelegenen Orte Rothneusiedl, 
Oberlaa und Unterlaa (1938 eingemeindet, seit 1954 zum 10. Bezirk gehörig) 
haben sich als eigenständige Subzentren erhalten. Zwischen diesen Orten 
und der südlichen Stadt- und Bezirksgrenze liegen ausgedehnte Felder, die 
von Wiener Bauern bewirtschaftet werden. Zu Oberlaa gehört auch Neulaa, 
das an Rothneusiedl unmittelbar anschließt. 
 
Eine Gliederung des Bezirksgebiets besteht ferner in den 22 Zählbezirken der 
amtlichen Statistik, in denen die Zählsprengel des Gemeindebezirks 
zusammengefasst sind. Die Grenzen der Zählbezirke Unterlaa, Oberlaa und 
Rothneusiedl unterscheiden sich dabei von jenen der gleichnamigen 
Katastralgemeinden. Die Siedlungen Wienerfeld, Per Albin Hansson NW und 
Per Albin Hansson Ost bilden ebenfalls eigene Zählbezirke. Zehn Zählbezirke 
tragen die Namen von Straßen und Plätzen: Gellertplatz, Hebbelplatz, 
Quellenplatz, Arthaberplatz, Erlachplatz, Belgradplatz, Triester Straße, 
Neerwindenplatz-Raxstraße, Humboldtplatz und Eisenstadtplatz. Nach 
Flurnamen und Gebäudekomplexen benannt sind die Zählbezirke 
Heuberggstätten, Laaer Berg und Goldberg sowie Südbahnhof, Franz-Josef-
Spital und Wienerberger Ziegelfabrik. 

 
 

Wirtschaft und Infrastruktur 
 
Favoriten ist seit 150 Jahren stark vom Verkehr bestimmt: Teile der Südbahn 
und der Ostbahn sind bis heute im Norden und Osten Bezirksgrenzen, im 
Süden ist es die Donauländebahn. Vom Stadtzentrum her kann man den 
Bezirk nur durch Bahnunterführungen erreichen. Auf dem großen 
Südbahnareal entstanden mit dem Ende 2015 komplett fertiggestellten Bau 
des neuen Hauptbahnhofes zwei neue Stadtteile, das Quartier Belvedere und 
das Sonnwendviertel. Der Frachtenbahnhof Matzleinsdorf (an der Südbahn) 
und der größere Teil des Zentralverschiebebahnhofs Wien Kledering (an der 
Ostbahn) befinden sich ebenfalls auf dem Gebiet des 10. Bezirks. 
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In Favoriten wurde das erste Teilstück des U-Bahn-Neubaues eröffnet: Im 
Februar 1978 nahm die Linie U1 auf der Teilstrecke Reumannplatz (beim 
Amalienbad) – Keplerplatz – Südtiroler Platz (Bezirksgrenze) – 
Taubstummengasse (4. Bezirk) – Karlsplatz (1./4. Bezirk) den Betrieb auf. Am 
2. September 2017 machte die U1-Verlängerung nach Oberlaa im Süden des 
Bezirks diese Linie zur längsten des Wiener U-Bahn-Netzes. Planungen zur 
Weiterführung der U1 über Stockholmer Platz und Oberlaaer Strasse nach 
Rothneusiedl wurden verschoben, jedoch bei der Station Alaudagasse bereits 
eine Vorleistung errichtet. 
 
Die Wiener Linien bedienen Favoriten auch mit den Straßenbahnlinien D, O, 
1, 6, 11 und 18 sowie zahlreichen Autobuslinien, die ÖBB mit den S-Bahn-
Stationen Wien Quartier Belvedere (an der nordöstlichen Bezirksgrenze), 
Wien Hauptbahnhof (im Zuge der Favoritenstraße) und Wien Matzleinsdorfer 
Platz (am Beginn der Triester Straße), alle drei am Gürtel (siehe unten) 
gelegen, sowie mit der S-Bahn-Station Wien Grillgasse an der Ostbahn bzw. 
an der Grenze zum 11. Bezirk. Der Bahnhof Oberlaa an der Donauländebahn 
ist derzeit ohne Personenverkehr. 
 
Für den Autoverkehr sind die Ausfallstraßen Triester Straße (ehemalige 
Bundesstraße 17, bis zur Eröffnung der A2 Südautobahn die meistgenannte 
Straße Österreichs), Laxenburger Straße und Favoritenstraße wichtig. Direkt 
nördlich der Bezirksgrenze verlaufen Margaretengürtel und Wiedner Gürtel, 
Teile der Hauptverkehrsstraße, die die inneren Bezirke Wiens begrenzt (Teil 
der B221). Seit den 1970er Jahren quert die meistbefahrene Straße 
Österreichs, die A23 Südosttangente, den 10. Bezirk in seinem südlichen Teil 
tangential. Seit 2006 verbindet die Schnellstraße S1 an der südlichen Bezirks- 
und damit Stadtgrenze die A2 Südautobahn mit der A4 Ostautobahn. 
 
2022 wurde nach dem Vorbild Barcelonas ein „Supergrätzl“ eingerichtet, wo 
im Viereck zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und 
Neilreichgasse der Verkehr beruhigt wurde und mehr Grünflächen geschaffen 
werden sollen. 
 
Im Bezirksteil Unterlaa befindet sich das Umspannwerk Wien-Südost, das 
größte Wiens. 
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Parkanlagen, Erholungsgebiete und Friedhöfe 
 
Der Bezirk Favoriten verfügt im Bereich des Laaer Berges und des 
Wienerberges über ausgedehnte Parkanlagen und naturnahe 
Erholungsflächen. Sie sind Bestandteil des Wiener Wald- und Wiesengürtels 
und werden grob in das Erholungsgebiet Wienerberg und den 
Großerholungsraum Laaerberg gegliedert. 
 
Das größte Gebiet nimmt das etwa 117 Hektar große Erholungsgebiet 
Wienerberg ein. Das Areal wurde ursprünglich für den Lehmabbau und die 
Ziegelproduktion verwendet, nach der Stilllegung des Abbaus wurden die 
Lehmgruben jedoch zunächst als Schutt- und Mülldeponien verwendet. Nach 
einem städtebaulichen Ideenwettbewerb wurde das Areal in den 1980er 
Jahren in ein Erholungsgebiet mit 16,1 Hektar Wasserflächen umgewandelt. 
90 Hektar des Erholungsgebietes wurden 1995 als geschützter 
Landschaftsteil ausgewiesen, in dem gefährdete Arten wie der Große 
Feuerfalter und die Europäische Sumpfschildkröte leben. Charakteristisch sind 
zudem die als Naturdenkmal geschützten Trockenrasenflächen. 
 
An den Wienerberg schließt sich der lang gezogene Johann-Benda-Park 
(52.000 m²) an, der das Erholungsgebiet Wienerberg mit der Heuberggstätten 
verbindet. Die naturnah gestaltete Anlage mit einem Wasserspielplatz 
entstand auf den ehemaligen Wienerberggründen und ist Teil des Grünzuges 
im Süden Wiens, der von der Heuberggstätten östlich der Laxenburger 
Straße, einer rund 304.000 m² großen, extensiv gepflegten, naturnahen 
Anlage fortgesetzt wird. 
 
Östlich des Wienerbergs schließt sich der Großererholungsraum Laaerberg 
mit dem Kurpark Oberlaa, dem Volkspark Laaerberg und dem Laaer Wald an. 
Der Laaerberg war ursprünglich mit Eichenmischwald bedeckt, der im 17. und 
18. Jahrhundert gerodet wurde. Ab 1740 wurde das Gebiet wie der 
Wienerberg für die Ziegelproduktion genutzt. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs war nur noch ein letzter Rest des ehemaligen Flaumeichenwaldes 
erhalten, der unter Naturschutz gestellt wurde. In den 1950er Jahren begann 
die Aufforstung. Im Westen des Großerholungsraums liegt der Volkspark 
Laaerberg. Der rund 220.000 m² große Landschaftspark wurde am Südhang 
des Laaerberges angelegt. 
 
In nordöstlicher Richtung schließt das 39,6 Hektar große Erholungsgebiet 
Laaer Wald an, das über rund drei Hektar Wasserfläche verfügt. Das Gebiet 
verfügt über vier Eingänge (Tore), die am Abend geschlossen werden. Das 
Gelände umfasst auch den zwischen 1880 und 1890 errichteten 
Vergnügungspark Böhmischer Prater und die Löwygrube, eine naturnahe, 
extensiv gepflegte kinder- und jugendfreundliche Erholungsanlage. Im 
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Südosten des Laaerbergs liegt der Kurpark Oberlaa. Der 860.000 m² große 
Park wurde im Zuge der Wiener Internationalen Gartenschau 1974 (wig74) auf 
einem ehemaligen Ziegeleigelände angelegt. 
 
Neben den naturnahen Flächen beherbergt Favoriten auch einige klassische 
Stadtparks (sogenannte Beserlparks). Hierzu zählen der Wielandpark und der 
Laubepark mit jeweils rund 5000 m². Rund doppelt so groß ist der 
Arthaberpark, der zu Ehren des Industriellen, Kunstsammlers und 
Gartenliebhabers Rudolf von Arthaber benannt wurde. An der Liesing wurde 
2005 ein Wasserspielplatz für Kinder eröffnet. 
 
Der rund 40.000 m² große Waldmüllerpark geht auf einen Friedhof der 
josephinischen Zeit, den Katholischen Leichenhof Matzleinsdorf, zurück. Der 
Friedhof war Jahrzehnte nach seiner Schließung in einen Park umgewandelt 
und 1923 eröffnet worden. Die beiden letzten bestehenden Friedhöfe auf dem 
Bezirksgebiet sind der Evangelische Friedhof Matzleinsdorf und der Friedhof 
Oberlaa, der auf eine Anlage aus dem Mittelalter zurückgeht. 
 
Auf einem Teil des ehemaligen Frachtenbahnhofs entstand bis 2017 im 
Sonnwendviertel der Helmut-Zilk-Park, der etwa 70.000 m² umfasst. 
 
Sport 
In Favoriten ist insbesondere der Fußballsport tief verwurzelt. Bis 1937 war 
fast jeder fünfte Nationalspieler Österreichs ein Favoritner, weshalb der Bezirk 
von Friedrich Torberg als „Kornkammer des österreichischen Fußballs“ 
bezeichnet wurde. Acht verschiedene Favoritner Klubs spielten in der 
höchsten österreichischen Spielklasse, allerdings weitgehend zu Zeiten, als 
jene sich geographisch nur auf Wien beschränkte: SpC Rudolfshügel (1912–
23, 1925–27), ASV Hertha Wien (1912–24, 1926, 1928–30), SK Slovan Wien 
(1924–29, 1931–32, 1950), der FC Wien (1929–38, 1940–44, 1946–56, 1958), 
der Favoritner Sportclub (1935), der FavAC (1936–38, 1984–85), SC Rapid 
Oberlaa (1946, 1948–50) und Favoritner SK Blau-Weiß (1952). Ein Titel 
konnte von ihnen nicht errungen werden, wenngleich Rudolfshügel 1919 und 
FC Wien 1942 als Vizemeister nur knapp scheiterten, und sich Slovan 1924 
erst in der Verlängerung des ÖFB-Cups den „Amateuren“ 6:8 geschlagen 
geben musste. International bekannte Fußballer aus Favoriten sind 
insbesondere Matthias Sindelar (Hertha), Josef Bican (Hertha) und Walter 
Zeman (Wienerberger/FC Wien). 
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Seit 1982 ist Favoriten auch die Heimat des FK Austria Wien, eines der 
erfolgreichsten Fußballklubs Österreichs. Die Heimspiele der Austria werden 
in der Generali Arena ausgetragen, welche die größte und modernste 
Sportstätte in Favoriten ist.[26] Weitere wichtige aktive Fußballklubs sind der 
SV Wienerberger (Regionalliga 2007/08), KSV Ankerbrot Montelaa und der 
Favoritner AC (beide Wiener Stadtliga 2007/08). Neben dem Fußball ist auch 
der österreichische Volleyballrekordmeister Aon hotVolleys Wien in Favoriten 
angesiedelt. Die Meisterschaftsspiele werden im Matsumae Budocenter 
ausgetragen, in dem auch zahlreiche Budō-Kampfsportarten unterrichtet 
werden. Angrenzend befindet sich der MBC Sport & Erholungspark 
Wienerberg, der unter anderem über eine 9-Loch-Golfanlage sowie Tennis- 
und Squashplätze verfügt. Auf der Heimstätte des Bahnengolfclubs Union Rot-
Gold werden regelmäßig nationale und internationale Meisterschaften 
ausgetragen. 
 
Weitere Sportanlagen sind die Kurt-Kucera-Halle und die Sportanlage 
Windtenstraße, besser bekannt als Eisring Süd. Der 400-Meter-
Eisschnelllaufring des Eisrings Süd war unter anderem Trainingsbahn der 
Olympiasiegerin Emese Hunyadi. 
 
 
Die Grundstücke sind zusammen annähernd quadratisch und eben. 
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Die Grundstücksgröße zusammen beträgt 575 m². 
 
Das Grundstück wurde baureif gemacht. Lediglich ein alter baufälliger 
Baukörper an der rückwärtigen Grundgrenze ist von Bestand. 
 

 
 

3) Flächenwidmung und Bebauung 
 
Zulässige Bebauung 
W Wohnen, Bauklasse III in geschlossener Bauweise. 
 
Die verbleibende Grundstücksfläche ist gärtnerisch auszugestalten.  
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Bestehende Bebauung: 
Baureifgemachte Liegenschaft mit einem baufälligen Baukörper an der 
rückwärtigen Grundgrenze. 
 
Geplant ist ein Mehrparteienwohnhaus, bestehend aus einem Straßentrakt 
und einem Hoftrakt. 
 
 Straßentrakt: 

 
- Kellergeschoss 
- Erdgeschoss 
- 1. – 4. Obergeschoss 
- 1. und 2. Dachgeschoss 
 
 Hoftrakt 

 
- Erdgeschoss 
- 1. – 2. Obergeschoss 
- 1. Dachgeschoss 
 
Nach Abschluss dieser Bauführung wird die mögliche Bebauung voll 
umfänglich ausgeschöpft. 
 
 

4) Ver- und Entsorgung 
Heizung: Fernwärme 
Wasser:  Öffentliche Versorgungseinrichtung 
Strom:   Öffentliche Versorgungseinrichtung 
Kanal:  Öffentliches Kanalnetz 
Regenwässer: Öffentliches Kanalnetz 
Telefon:  wird eingeleitet 
TV / Internet:  wird eingeleitet 
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5) Verkehrsverhältnisse 
Die Hasengasse ist eine Einbahn. Sie beginnt Nahe beim Matzleinsdorfer 
Platz, verläuft von West nach Ost und endet bei der Laxenburger Straße. 
 
In der nahegelegenen Laxenburger Straße verlaufen die Straßenbahnlinien 
E1 und O. Die U1-Station Keplerplatz ist fußläufig ebenfalls erreichbar.  
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Läden des täglichen Bedarfs befinden sich in der Nähe und sind fußläufig 
erreichbar (siehe Karte Makrolage). 

 
 
In der Hasengase ist eine geringe Lärmbelastung gegeben. 

 
 
6) Verdachtsflächenkataster 

 
Die Grundstücke der gegenständlichen Liegenschaft sind im 
Verdachtsflächenkataster nicht verzeichnet. 
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III. LOKALAUGENSCHEIN 
 
Am 15.05.2025, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, fand meinerseits ein 
Lokalaugenschein statt. 
 
Die Liegenschaft ist straßenseitig mit einem Bauzaun verschlossen. 
 

 
 

 
 
Die Liegenschaft wurde baureif gemacht. 
 
Auf der Freifläche gedeiht Wildwuchs. 
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Vereinzelt sind Baurestmassen bzw. Unrat auf der Liegenschaft vorhanden. 
 

 
 
 
An der Straßengrundgrenze ca. in Liegenschaftsmitte befindet sich noch ein 
Restmauerstück. 
 
In diesem Bereich befindet sich die Elektrozuleitung. 
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An der rückwärtigen Grundgrenze befindet sich ein 2-geschossiger, baufälliger 
Altbau, der zeitweise „unerlaubt bewohnt“ wird. 
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Die Feuermauern der Liegenschaftsadresse Hasengasse Nr. 1 und Nr. 9 sind 
mit Planen geschützt, wobei festzuhalten ist, dass sich der Schutz der 
Feuermauern zu Hasengasse Nr. 9 in einem einwandfreien Zustand befindet, 
während sich die Abdeckplane an der Liegenschaft Hasengasse Nr. 1 zum 
Teil löst und stark verwittert ist. 
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Während es sich beim Haus Hasengasse Nr. 1 um ein Gründerzeithaus im 
ausschließlichen Altbestand handelt, die Fassade auch stark verschmutzt und 
abgewittert ist, so erfolgte bei der Liegenschaft Hasengasse Nr. 9 eine 
Generalsanierung mit einem 3-geschossigen Dachgeschossausbau. 
 
Im Zuge dieser Generalsanierung wurde auch die Fassade saniert. 
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IV. BESCHREIBUNG DES BAUWERKS AUF DER 
GEGENSTÄNDLICHEN LIEGENSCHAFT 

 

1) Allgemeine Bestandsbeschreibung 
 
Mit Ausnahme des hofseitigen Gebäudes, das ebenfalls aus meiner Sicht 
einen Abbruch darstellt, wurden die bestehenden Gebäude auf dieser 
Liegenschaft auf Erdgeschoss- oder auf Straßenniveau abgebrochen. 
 
Ob sich darunter noch Keller befinden, konnte im Zuge des 
Lokalaugenscheins nicht verifiziert werden. 
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Für die gegenständliche Liegenschaft erfolgte im Oktober 2019 eine 
Einreichplanung, die mit Bescheid vom 14. Dezember 2020 bewilligt wurde. 
 
Mit 03.02.2022 wurde ein Baubeginn gesetzt, es erfolgte der straßenseitige 
Abbruch. Seither ruhen die Bauarbeiten. 
 
Geplant ist, auf dieser Liegenschaft in Summe 30 neue Tops zu errichten, 
wobei 2 Tops davon einer Büronutzung zugeführt werden sollten.  
 
Im Kellergeschoss ist eine Garage mit 10 Stellplätzen geplant. 
 
Für die restlichen 3 Pflichtstellplätze muss eine Ausgleichsabgabe geleistet 
werden. 
 
Die Erschließung der Garage erfolgt mittels eines Autoaufzugs erfolgen. 
 
Geplant ist, den straßenseitigen Bautrakt neu zu errichten und den hofseitigen 
Bautrakt zu sanieren. 
 
Neben einem Kellergeschoss soll 1 Erdgeschoss, 4 Obergeschosse und 2 
Dachgeschosse straßenseitig errichtet werden. 
 
Der hofseitige Trakt soll aus 2 Obergeschossen und 1 ausgebauten 
Dachgeschoss sowie 1 Erdgeschoss bestehen. 
 
Innenhofseitig sind auch Eigengärten neben öffentlichen Grünflächen geplant.  
 
Auf Grund des gesetzten Baubeginns am 03.02.2022 hat der Baubescheid 
noch eine Gültigkeit bis 03.02.2026. 
 
Da eine Fertigstellung bis zu diesem Zeitpunkt nicht realistisch ist, soll auf 
Basis § 74 Abs. 2 der Wr. BO um Verlängerung angesucht werden. 
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2) Baubescheid MA37 
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51 

 

3) Baubeginnsanzeige
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4) Einreichprojekt 
 
Kellergeschoss 
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Erdgeschoss 
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1. Obergeschoss 
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2. Obergeschoss 
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3. Obergeschoss 
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4. Obergeschoss 
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1. Dachgeschoss 
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2. Dachgeschoss 
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Dachdraufsicht 
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Schnitt - Einreichplan 
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Baubeschreibung und Aufbauten 
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5) Topographie 
 

Einreichplan: 
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6) Fristerstreckungsantrag 
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7) Fristverlängerung für Bauvollendung 
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V. BEWERTUNG VARIANTE 1  
1) Einleitung 

 
Der Verkehrswert der Liegenschaft wird nach der Residualwertberechnung 
ermittelt. 
 
Ausgangspunkt der Residualwertmethode ist immer der Wert einer 
Liegenschaft, nachdem sie der beabsichtigten Entwicklung unterzogen wurde. 
Dabei ist unter Bedachtnahme auf das Best-Use-Prinzip eine nachhaltige und 
wahrscheinliche Nutzung zugrunde zu legen. 
 
Ausgehend von diesem Wert der fiktiv entwickelten Liegenschaft werden alle 
Kosten, welche während der Entwicklungsmaßnahme anfallen, in Abzug 
gebracht. Die Differenz zwischen dem fiktiven Wert und den Kosten wird als 
Residuum bezeichnet. 
 
Darüber hinaus müssen ein angemessener Erlös für den Projektentwickler 
(sog. Developergewinn), die Vorhaltekosten unter Berücksichtigung der 
Wartezeit bis zur Verwertung der Liegenschaft sowie die 
Grunderwerbsnebenkosten in Abzug gebracht werden. 
 
Sonstige wertbeeinflussende Umstände, Barwerte von Rechten oder Lasten 
u.ä. sind ebenfalls noch gesondert zu berücksichtigen. 
 
Alle Berechnungen erfolgen Brutto inkl. USt.  
 
Als Bewertungsstichtag wird der Mai 2025 festgesetzt. 
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2) Grundlagen 
Für Eigentumswohnungen – Erstbezug im 10. Bezirk bis ca. 50 m² in einer 
guten Wohnlage, mit einem sehr guten Wohnwert sind rund  
€ 5.495,00/m² Wohn-Nutzfläche in Ansatz zu bringen.  
 
Für Eigentumswohnungen – Erstbezug im 10. Bezirk über 50 m² bis ca. 100 
m² in einer guten Wohnlage, mit einem sehr guten Wohnwert sind rund  
€ 5.227,00/m² Wohn-Nutzfläche in Ansatz zu bringen.  
 
Dies laut Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer Österreich, 
Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder 2025. 
 
Die Auswertungen der ImmoNetZT ergeben folgende Basisdaten: 
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Für die Auswertung wurden die Neubauten aus 2021 herangezogen. 
 
Die Auswertung ergibt, dass für die Wohnungen in den Regelgeschossen im 
Mittel € 6.163,00/m² Wohn-Nutzfläche an Erlösen erzielt wurden und für 
Dachgeschossausbauten (Penthäuser) € 7.038,00/m². 
 
Diese Erlöse sind auf Grund der allgemeinen Marktlage derzeit nicht 
erzielbar. 
 
Für meine Berechnung der Variante 1 werde ich folgende mögliche 
Verkaufserlöse in Ansatz bringen: 
 
- Büroflächen  € 3.800,00/m² Nutzfläche 
- Regelgeschosse  € 6.000,00/m² Wohn-Nutzfläche 
- Dachgeschosse  € 7.000,00/m² Wohn-Nutzfläche 
- Garagenplätze  € 20.000,00/ Stellplatz 
 

3) Berechnungen 
 
Den Verkaufserlösen sind folgende Aufwendungen gegenüberzustellen: 
 
Für das Erdgeschoss und die Regelgeschosse sind € 3.000,00/m² Wohn-
Nutzfläche an Baukosten in Ansatz zu bringen. 
 
Der Baukosten des Dachgeschosses sind mit € 3.200,00/m² Wohn-Nutzfläche 
in Ansatz zu bringen. 
 
Die Baukosten des Kellergeschosses betragen € 2.000,00/m². 
 
Die Planungskosten können, da die Einreichplanung und die 
Ausführungsplanung im Vorabzug vorliegen, von 12,0% auf 9% der 
Bauwerkskosten reduziert werden. 
 
Die 3% Unvorhergesehenes wurden in den Planungskosten nicht 
berücksichtigt. 
 
Weitere Abzugsposten sind die reduzierten Marketingkosten, 
Finanzierungskosten sowie der Developer Profit, der von 12% auf 10% 
reduziert wird. 
 
Die Reduzierung des Developer Profits erfolgt auf Grundlage der schwierigen 
Marktsituation, die aus meiner Sicht auch die Developer bzw. Bauträger zu 
Einsparungen zwingt. 
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Die Finanzierungskosten bringe ich unverändert mit 5 %, 2 Jahre linear 
verteilt, in Ansatz. 
 
Für die 2 Jahre Bauzeit bis zur Fertigstellung sind auch entsprechende 
Abzinsungsfaktoren zu berechnen. 
 
Zusätzlich gibt es für den Käufer Erwerbsnebenkosten wie Notar und 
Rechtsanwalt, Gebühren Grunderwerbsteuer und die Grundbuchseintragung. 
 
Auch diese zuvor genannten Summen sind vom Verkaufserlös abzuziehen. 
 
Das Produkt dieser Rechenansätze ergibt den „tragfähigen Grundwert“ bzw. 
den gegenwärtigen Verkehrswert zum Stichtag Mai 2025. 
 
Die Bauvollendung wurde seitens der Baubehörde bis 03.02.2029 
genehmigt. 
 
In der Variante 1 – Korrektur wurden die PKW-Abstellplätze von 20 auf 10 
reduziert. 
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VARIANTE 1 - Korrektur 
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VI. ZUSAMMENFASSUNG VARIANTE 1 - Korrektur 
Der Verkehrswert der unbebauten Liegenschaft in 1100 Wien, Hasengasse 
5-7, mit der Gst.Nr. 2009, EZ 504, und Gst.Nr. 2011/1, EZ 506, KG 01101 
Favoriten, Bezirksgericht Favoriten beträgt auf Grundlage der Variante 1 - 
Korrektur somit gerundet 
 

€ 1.700.000,00 
=============== 

 
in Worten: Euro einemillionsiebenhunderttausend 00/100 

 
zum Bewertungsstichtag Mai 2025. 
 
Die Bewertungsungenauigkeit beträgt +/- 10 %. 
 
Die Bauvollendungsfrist wurde bis 03.02.2029 seitens der Baubehörde 
verlängert. 
 
 

VII. SCHLUSSBEMERKUNG 
Das Gutachten umfasst 104 Seiten. 
 
Die Änderungen vom Gutachten Jä/Mb 2025-05-21; 1652-25-0674 zum 
Gutachten Variante 1 Jä/Mb 2025-06-05; 1652-25-25075 und der Korrektur 
Jä/Mb 1652-26-0151 vom 30.01.2026 wurden rot hervorgehoben. 
 
Sollten Umstände auftreten, die dem Gutachter zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Gutachtens nicht bekannt waren oder wissentlich verheimlicht wurden, 
so sind diese unverzüglich aufzuzeigen. 
 
Das Gutachten wird elektronisch ausgefertigt. 

 
 

Der Sachverständige 
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